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1. Zweckbestimmung

Art. I Trägerschaft
Der Schweiz. Verband für Wohnungswesen

SVW (nachstehend Verband
genannt) führt einen Solidaritätsfonds zur
Förderung und Verbilligung des
gemeinnützigen, insbesondere genossenschaftlichen

Wohnungsbaus sowie zur Mithilfe
bei der finanziellen Sanierung notleidender

gemeinnütziger Wohnbauträger.

Art. 2 Aufgabe
Aus dem Solidaritätsfonds werden an
Genossenschaften sowie andere gemeinnützige

Bauträger, die dem Verband
angeschlossen sind, zinsgünstige oder
zinslose Darlehen gewährt.

Art. 3 Herkunft der Mittel
Der Solidaritätsfonds wird durch
zweckbestimmte Zuwendungen (Schenkungen)
geäufnet. Es werden ihm ferner die jährlichen

Überschüsse aus der Erfolgsrechnung

gutgeschrieben.

2. Verwendung der Mittel,
Verfahren, Auskunftspflicht

Art. 4 Behandlung der Gesuche
Darlehensgesuche sind bei der Ge¬

schäftsstelle des Verbandes einzureichen.

Das Verfahren für die Einreichung,
Prüfung und Beratung der Gesuche richtet

sich nach dem «Reglement über den
Fonds de Roulement» des Verbandes.
Der Antrag, ein Darlehen aus dem
Solidaritätsfonds auszurichten, kann vom
Büro des Zentralvorstandes, einer
Fondskommission oder von der Geschäftsstelle
gestellt werden.

Art. 5 Sanierungshilfe
Höchstens ein Viertel des jeweiligen
Fondsvermögens darf für Darlehen zur
Sanierungshilfe an Genossenschaften
verwendet werden, die in finanzielle
Schwierigkeiten geraten sind.

Art. 6 Auskunftspflicht
Die Darlehensnehmer sind verpflichtet,
dem Verband jährlich unaufgefordert die
Erfolgsrechnung und Bilanz sowie den
Jahresbericht zuzustellen. Sie haben dem
Verband sämtliche von ihm verlangten
Angaben über das geförderte Vorhaben
zu liefern. Über wesentliche Verzögerungen

oder Projektänderungen ist der
Verband ungesäumt zu orientieren.
Der Verband kann die Darlehensnehmer
verpflichten, ihm zu statistischen Zwek-
ken Angaben im Zusammenhang mit der
Verwendung der Darlehen zu liefern.

3. Leitung, Verwaltung,
Kontrolle

Art. 7 Zentralvorstand
Der Entscheid über Gesuche für Darlehen
aus dem Solidaritätsfonds obliegt dem
Zentralvorstand.
Der Zentralvorstand legt insbesondere
den Darlehensbetrag, die Laufzeit, die
Rückzahlungsbedingungen, die
Sicherstellung sowie den Zinssatz fest.

Der Zinssatz ist in der Regel tiefer
anzusetzen als jener der Zürcher Kantonalbank

für bestehende erste Hypotheken
auf Wohnliegenschaften. Er darf diesen
keinesfalls übersteigen. In Härtefällen
kann der Zentralvorstand auf eine Verzinsung

der Darlehen ganz oder teilweise
verzichten.
Der Zentralvorstand verabschiedet die
Erfolgs- und Vermögensrechnung des
Solidaritätsfonds zuhanden der
Delegiertenversammlung.

Art. 8 Verwaltung
Der Solidaritätsfonds wird von der Ge¬

schäftsstelle des Verbandes verwaltet und
innerhalb der Verbandsrechnung separat
ausgewiesen.

Die Geschäftsstelle
a) sorgt insbesondere dafür, dass rechts¬

gültig unterzeichnete Darlehensverträge

vorhanden sind,
b) überwacht den Eingang der Sicherhei¬

ten, welche die Darlehensempfänger
nach dem Vertrag zu leisten haben,

c) bewahrt die Wertschriften,
Grundpfandtitel und Garantieerklärungen
auf,

d) erstellt die Zins- und Abzahlungsrech¬
nungen für die Darlehensempfänger
und überwacht den Eingang der
Zahlungen,

e) besorgt den Abrechnungs- und Zah¬

lungsverkehr,
f) erstattet dem Zentralvorstand und den

Verbandsmitgliedern einen schriftlichen

Jahresbericht.

Art. 9 Aufsicht
Der Quästor des Zentralvorstandes
beaufsichtigt in dessen Auftrag das

Rechnungswesen und die Verwaltung des
Solidaritätsfonds sowie die Anlage der nicht
sofort für Darlehen beanspruchten Mittel.

Art. 10 Kontrollstelle
Die Rechnung des Solidaritätsfonds wird
durch die Kontrollstelle des Verbandes
geprüft.

4. Schlussbestimmungen

Art. 11 Auflösung
Über die Auflösung des Fonds entscheidet

die Delegiertenversammlung mit
Zweidrittelsmehrheit.
Bei einer Auflösung des Solidaritätsfonds
fällt das Vermögen dem Verband zu, der
es in geeigneter Weise für den
gemeinnützigen Wohnungsbau einzusetzen hat.

Art. 12 Inkrafttreten
Dieses Reglement ist vom Zentralvorstand
an der Sitzung vom 30. November 1 989
genehmigt worden. Es tritt am 1. Dezember

1989 in Kraft und ersetzt das Reglement

vom 7. Mai 1 977.

10
itfniHEi


	Dossier

